
Einbürgerungsverfahren

Sie wollen als Schweizer Bürgerin oder Bürger das Bürgerrecht von Nebikon erwerben?
Oder Sie besitzen eine ausländische Staatsangehörigkeit und möchten das Schweizer Bürgerrecht
beantragen?

Wir informieren Sie gerne über die für Sie massgebenden Anforderungen und den Ablauf des
Einbürgerungsverfahrens.

Das Gesuch für die ordentliche Einbürgerung von ausländischen Staatsangehörigen ist bei der
Gemeindeverwaltung erhältlich.
Informationen und Gesuche zur erleichterten Einbürgerung finden Sie hier.

Zuständige Abteilung
Zentrale Dienste/Kanzlei

https://gemeinden.lu.ch/Einbuergerungen/einbuergerung_ausland/erleichterte_einbuergerung
https://www.nebikon.ch/verwaltung/abteilungen/zentrale-dienstekanzlei.html/31/unit/7

